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Der tödlicheUnfall beimLysbü-
chel im Basler St. Johanns-
Quartier sorgte im Juni 2024 für
Schlagzeilen: An einemFreitag-
mittag gegen 12.20 Uhr bog ein
Sattelschlepper mitsamt An-
hänger von der Elsässerstrasse
nach rechts in die Hüninger-
strasse ab. Zuvor hatte er knapp
eine halbe Minute am Rotlicht
gewartet.

Wegen des seither vieldis-
kutierten «Konfliktgrüns» er-
hielten auch die Fussgänger
über die Hüningerstrasse
gleichzeitig grün. Ein 11-jähri-
ger Junge lief los, blieb aber we-
gen des abbiegenden Lastwa-
gens gleich zu Beginn des Fuss-
gängerstreifens wieder stehen.
Der Sattelschlepper erfasste das
Kind trotzdem.Der Bub stürzte,
wurde überrollt und verstarb
noch an der Unfallstelle.

Die Staatsanwaltschaft hat
nundenheute64-jährigenLast-
wagenfahrerwegenfahrlässiger
Tötung angeklagt: Der Mann
soll laut Anklageschrift unauf-
merksamgewesen sein und ins-
besondere die nötigenKontroll-
blicke versäumt haben.

Abkürzungwarmit
Fahrverbot für LKWbelegt
Wohin der Sattelschlepper
unterwegs war, ist nicht er-
wähnt. Es sieht aber so aus, als
hätte er eine verbotene Abkür-
zung genommen: Von der Koh-
lenstrasse herkommend wäre
ein Linksabbiegen für Lastwa-
gen in die Elsässerstrasse nur
zulässig, wenn es um Zubringer
bis und mit Hüningerstrasse
geht. Das Fahrverbot wird aller-
dings regelmässig missachtet,
weil der eigentlich für den
Schwerverkehr vorgesehene
Weg via Schlachthofstrasse und
Flughafenkreisel zum Luzer-
nerringmeist länger dauert.

DerUnfall führte indesnicht
zu einer höheren Kontrolldich-
te, sondern voraussichtlich zu
Tempo 30 auf diesemAbschnitt

der Elsässerstrasse. Das «Kon-
fliktgrün» hat man inzwischen
aufgehoben, die Fussgänger er-
halten ihre eigeneGrünphase.

Der Staatsanwalt geht von
grober Fahrlässigkeit aus. Diese
Einstufung ist besonders ge-
fürchtet, weil die Haftpflicht-
versicherung je nach Umstän-
denRegress aufdenFahrerneh-
men kann. Beantragt wird eine
bedingteGeldstrafe von 150Ta-
gessätzen zu 40 Frankenwegen
fahrlässiger Tötung. Hinzu
kommt eine übliche Verbin-
dungsbusse von 1200 Franken
sowie weitere 100 Franken we-
gen des Fahrverbotes.

Der Strafantrag ist ver-
gleichsweise hoch. Im Januar
2021 fuhr beispielsweise ein
Lastwagenfahrer in Basel über
die Tramgeleise und somit
durchdasFahrverbotamMarkt-
platzund tötetenachdemÜber-

queren der Stadthausgasse
einen Fussgänger, obwohl sich
dieser im Sichtfeld befand. Der
Fahrer nahm den Unfall gar
nicht wahr. Er wurde per Straf-
befehl wegen fahrlässiger Tö-
tung zu einer bedingten Geld-
strafe von 90 Tagessätzen ver-
urteilt.

SchwereUnfälle: Strafmass
variiert stark
EinRechtsabbiegeunfall imJahr
2011 in Allschwil an der Ver-
zweigung Baslerstrasse/Fabrik-
strasse sorgte ebenfalls für
Schlagzeilen: Ein Lastwagen-
fahrer beachtete weder seine
Spiegel noch den damals an der
Ampel montierten Trixi-Spie-
gel, eine Velofahrerin überlebte
das Überrollen nur knapp und
erlitt schwere Beckenverletzun-
gen. Das Strafmass gegen den
Lastwagenfahrer wegen fahr-

lässiger Körperverletzung be-
trug damals 30 Tagessätze, die
Kreuzung wurde später zum
Kreisel umgebaut. Die Velofah-
rer werden seither auf einer se-
paraten Spur geführt, bei der
Einmündung in die Fabrikstras-
se hat man ihnen den Vortritt
entzogen.

Im August 2016 tötete ein
Mann mit seinem Lieferwagen
bei der Basler Rankhof-Kreu-
zung eine Frau auf dem Fuss-
gängerstreifen, er hatte mehre-
re Sekunden lang zwischen sei-
nen Füssen einen
heruntergefallenen Schlüssel
gesucht und dabei weder nach
vorne geschaut noch gebremst.
Der Mann erhielt nach altem
Recht 210 Tagessätze wegen
fahrlässiger Tötung, was heute
einer bedingten Freiheitsstrafe
von sieben Monaten entspre-
chenwürde.

Der tödliche Unfall am Lysbü-
chel wird Ende Juli im Basler
Strafgericht von einem Einzel-
richter beurteilt. Der Chauffeur
hat einen Wahlverteidiger bei-
gezogen, für den Angeklagten
gilt die Unschuldsvermutung.

Nachdem tragischenVorfall
reichtenElternundSchulkinder
beim Kanton eine Petition ein,
die unter anderem Tempo 30
auf der Elsässerstrasse forderte.
Wegen der Arealentwicklung
Volta Nord seien viele Baufahr-
zeuge auf den Strassen unter-
wegs, hiess es imBegehren.Ge-
rade die Wege, welche Kinder
für den Gang zur Schule oder
zum Spielplatz nutzen würden,
müssten deshalb rasch sicherer
werden. Die zuständigen De-
partemente und der Regie-
rungsrat versprachen in ihren
Antworten Massnahmen, eini-
gewurden bereits umgesetzt.

Patrick Rudin

Warum sollte man dagegen
sein?DerLohnabzugfürdieEin-
kommenssteur, über den Basel-
Stadt am 14. Juni abstimmt,
klingt zunächst einmal äusserst
praktisch.DieSteuer sollArbeit-
nehmenden im Kanton direkt
vom Lohn abgezogen werden.
Quasi so einfach wie die Sozial-
versicherungsbeiträge, die ja
auch direkt vom Lohn abgezo-
gen und an die entsprechenden
Stellen überwiesen werden. Die
Vorlage verspricht, dass sich
Arbeitnehmende dahingehend
keine Gedanken über Akonto
oder Vollbeträge machen müss-
ten –undesnichtmehr zu sovie-
len Betreibungen und Steuer-
schulden kommt.

Und der Kanton könnte lau-
fend einkassieren. Vordergrün-

Andreas Schwald dig also ein Alltagsproblem we-
niger, insbesondere in Zeiten,
wosichvieleMenschenohnehin
Abo-Modelle für Dienstleistun-
gen gewohnt sind. Die Steuer-
verwaltung könnte sich viele In-

kasso-Aufwände sparen: In der
Realität ist es durchaus so, dass
vieleMenschen nicht genug auf
demKontohaben, um ihre Steu-
ern rechtzeitig zu bezahlen. Das
mag am fehlenden Budget, an

Lebensumständen oder auch an
persönlicher Überforderung lie-
gen. Fakt aber ist: Der Staat will
seine Steuern.

FinanzielleHoheit soll bei
Arbeitnehmenden bleiben
Soll man die Einkommens-
steuer also selber überweisen –
oder sollen es die Arbeitgeber
für einen tun? Letztere wollen
das aber nicht: Am Montag lu-
den die Wirtschaftsverbände
ins Untergeschoss der Pizzeria
Vito am Aeschengraben. Der
Ort war nicht zufällig gewählt.
In der Gastronomie sind finan-
zielle Unsicherheit und wech-
selhafte Arbeitsverhältnisse oft
besonders deutlich: Beizen
kommen, Beizen gehen – und
mit ihnen unter geht im
schlimmsten Fall das Personal.
Eben auch finanziell.

«Einfach Lohnabzüge für die
Einkommenssteuer zu machen,
hilft den Betroffenen erst ein-
mal nicht aus der Klemme»,
sagte LDP-Grossrätin Annina
von Falkenstein, die zugleich
CEO von Vito Pizza Schweiz ist.
«Vielmehr geht es darum, die
Arbeitnehmenden zu ermächti-
gen, ihre Lage besser in den
Griff zu bekommen.» Bera-
tungsleistungen im Bereich Fi-
nanzen zeigten sich in der Pra-
xis als nützlicher, wenn Schul-
denundZahlungsrückständezu
beheben seien.

Ein Lohnabzug löse da erst
einmal gar nichts. ImGegenteil,
sagteDominikMarbet,Direktor
des Basler Arbeitgeberver-
bands: «Viele Arbeitnehmende
wissen nicht einmal, was es ge-
nau mit ihren Abzügen für die
Berufliche Vorsorge (BVG) auf

sich hat.» Wenn man das Prob-
lemangehenwolle, dannbesser
bei der finanziellenBildungund
somit über die Ermächtigung
der Arbeitnehmenden als mit
Abzügen für den Staat.

Eine falsche Sicherheit ver-
mittlediesesneueModell somit,
vor allem jenen, die in finanziel-
len Fragen kaum oder nie sicher
waren, sagte Demi Hablützel,
Präsidentin der jungen SVP Ba-
sel-Stadt. Abgesehen davon
müssten die Vermögenssteuer
sowie die Bundes- und, im Fall
von Riehen und Bettingen, die
Gemeindesteuer sowieso selbst
berappt werden. Auch die
Steuererklärung muss normal
ausgefüllt werden. Was als Ver-
einfachung verkauft werde, sei
am Ende nur der Abzug eines
Steuerpostens – und nicht die
Lösung des Steuerproblems.

Verspätung 2022 wurde vom
GrossenRatdieErneuerungdes
Rümelinsplatzes aufgrund von
sanierungsbedürftigen Leitun-
gen und Strassenbelägen be-
schlossen. Im Zuge dieser
Arbeiten sollen zudem Rhein-
wacken verlegt, zusätzliche
Bäumegepflanzt undmehr Sitz-
gelegenheiten errichtetwerden.

Der Baustart war zu Beginn
auf das Jahr 2025 geplant, dieser
verschob sich jedoch aufgrund
geplanter Anlässe in der Innen-
stadt während des Eurovision
Song Contest und der Frauen-
fussball-Europameisterschaft.
Nach diesen Events sollten die
Bauarbeiten Ende August 2025
starten, aber auch dieser Start
wurde verschoben. Diesmal,
weil insgesamt acht Einspra-
chen gegen das Bauvorhaben
eingereicht wurden. Im August
2025 teilte das Tiefbauamt die
erneuteVerzögerungmit, konn-
te aber noch keinen konkreten
Baustart benennen.

Nun informiert das Tiefbau-
amt in einem Anwohnerschrei-
ben über die erneute Verschie-
bung, weil die Behandlung eini-
ger Einsprachen noch nicht
abgeschlossen sei. Um Anlässe
wie den Weihnachtsverkauf,
Em Bebbi sy Jazz und die Fas-
nacht zu berücksichtigen, wird
der Baustart frühestens auf
März 2027 angesetzt. (gig)

Verkehrsführung DerbreiteVe-
lostreifen auf der Münchenstei-
nerbrücke in Basel bleibt be-
stehen. Das Appellationsgericht
hat im Dezember 2025 eine Be-
schwerde von den Verbänden
ACS und TCS abgewiesen. Da-
mit kann der Kanton die seit
2021 getestete Verkehrsführung
definitiveinführen,wiedasBas-
ler Bau- und Verkehrsdeparte-
mentmitteilt.

Seit der Umstellung steht
stadtauswärts RichtungGunde-
li nur noch eine Autospur zur
Verfügung. (bz)

Die Unfallstelle: Mit Blumen, Ballonen und Zeichnungen wurde dem 11-Jährigen gedacht. Bild: Juri Junkov

Annina von Falkenstein (LDP, 2. von links) zwischen Tamara Hunziker
(FDP) und Dominik Marbet (Arbeitgeberverband). Bild: Andreas Schwald

Lysbüchel-Unfall: Fahrer vor Gericht
Nach demTod eines 11-Jährigen bei einem Lastwagenunfall in Basel droht demChauffeur eine hohe Strafe.

Wirtschaftsverbände warnen vor Lohnabzug der Steuern
Arbeitgebendewerben für einNein am 14. Juni. Der kantonale Abzug der Einkommenssteuer vomLohn schwäche Arbeitnehmende.

Rümelinsplatz
wird 2027 saniert

Velostreifen bleibt
auf Brücke


